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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Inneres und Heimat (4. Ausschuss)  

zu dem Antrag der Abgeordneten Heidrun Bluhm, Dr. Kirsten Tackmann, 
Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/3164 – 

Gleichwertige Lebensverhältnisse und Chancengleichheit für Ländliche 
Räume herstellen 

A. Problem 
Die Fraktion DIE LINKE. ist der Auffassung, es liege im gesamtgesellschaftli-
chen Interesse, in vitale und ländliche Räume zu investieren. Dies stelle – vor 
allem auch für Ostdeutschland – eine zukunftssichernde Gestaltungsaufgabe von 
strategischer Bedeutung dar. 

Sie fordert die Bundesregierung daher insbesondere dazu auf, gemeinsam mit 
Bundesländern und Kommunen durch verschiedene Maßnahmen gleichwertige 
Lebensverhältnisse in allen Regionen Deutschlands herzustellen sowie eine be-
darfsgerechte und flächendeckende öffentliche Daseinsvorsorge sicherzustellen.  

B. Lösung 
Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

C. Alternativen 
Annahme des Antrags. 

D. Kosten 
Wurden nicht erörtert. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Antrag auf Drucksache 19/3164 abzulehnen. 

Berlin, den 13. Februar 2019 

Der Ausschuss für Inneres und Heimat 

Andrea Lindholz 
Vorsitzende 

 
 

 
 

Petra Nicolaisen 
Berichterstatterin 

Helge Lindh 
Berichterstatter 

Lars Herrmann 
Berichterstatter 

Linda Teuteberg 
Berichterstatterin 

Dr. André Hahn 
Berichterstatter 

Britta Haßelmann 
Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Petra Nicolaisen, Helge Lindh, Lars Herrmann, Linda 
Teuteberg, Dr. André Hahn und Britta Haßelmann 

I. Überweisung 

Der Antrag auf Drucksache 19/3164 wurde in der 61. Sitzung des Deutschen Bundestages am 8. November 2018 
an den Ausschuss für Inneres und Heimat federführend sowie an den Sportausschuss, den Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie, den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, den Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, den Ausschuss für Tourismus, den 
Ausschuss für Kultur und Medien, den Ausschuss Digitale Agenda und den Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 

II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Der Sportausschuss hat in seiner 19. Sitzung am 13. Februar 2019 mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Abwesenheit 
der Fraktion DIE LINKE. die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat in seiner 29. Sitzung am 13. Februar 2019 mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD, und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat in seiner 22. Sitzung am 13. Februar 2019 mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Der Ausschuss für Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in seiner 23. Sitzung am 13. Feb-
ruar 2019 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD, und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat in seiner 32. Sitzung am 13. Februar 2019 mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD, und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Der Tourismusausschuss hat in seiner 19. Sitzung am 13. Februar 2019 mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, AfD, und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Der Ausschuss für Kultur und Medien hat in seiner 20. Sitzung am 13. Februar 2019 mit den Stimmen der 
Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion DIE 
LINKE. die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Der Ausschuss Digitale Agenda hat in seiner 25. Sitzung am 13. Februar 2019 mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD, und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat in seiner 16. Sitzung am 13. Februar 
2019 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD, und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen. 
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III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Antrag auf Drucksache 19/3164 in seiner 37. Sitzung am 
13. Februar 2019 abschließend beraten und empfiehlt die Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD, AfD, und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. 

Berlin, den 13. Februar 2019 

Petra Nicolaisen 
Berichterstatterin 

Helge Lindh 
Berichterstatter 

Lars Herrmann 
Berichterstatter 

Linda Teuteberg 
Berichterstatterin 

Dr. André Hahn 
Berichterstatter 

Britta Haßelmann 
Berichterstatterin 
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